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1. Fragestellung und Einleitung 

Der Fachbereich Europa ist gebeten worden, den rechtlichen Rahmen für die Umsetzung von 
Richtlinien der Europäischen Union (EU) näher darzustellen. Der Auftraggeber fragt, ob die Mit-
gliedstaaten bereits durch den Erlass einer konkreten nationalen Umsetzungsvorschrift von den 
Richtlinienverpflichtungen befreit würden, sodass weitere nationale Bestimmungen in diesem 
Bereich nicht mehr an der Richtlinie zu messen seien. Weiter möchte der Auftraggeber wissen, 
ob sich solche umsetzenden Vorschriften zwingend auf den Anwendungsbereich der Richtlinie 
beschränken müssen und wie sich das Verhältnis von dem Anwendungsbereich nach weiter ge-
fassten nationalen Bestimmungen zu einer demgegenüber engeren Richtlinie allgemein gestaltet. 

Konkret geht es dem Auftraggeber dabei um die Umsetzung der Richtlinie 2014/36/EU (Saisonar-
beiter-Richtlinie)1 durch § 15a Beschäftigungsverordnung (BeschV)2 und das Verhältnis zum am 
1. März 2024 in Kraft getretenen § 15d BeschV. Den Regelungsgehalt von §§ 15a, 15d BeschV im 
Kontext des Unionsrechts stellt bereits der Sachstand des Fachbereichs Arbeit und Soziales unter 
dem Az. WD 6 - 3000 - 073/233 dar, auf den der Auftraggeber insoweit Bezug nimmt. 

Mit § 15d BeschV wird ein neben das Verfahren zur saisonabhängigen Beschäftigung in § 15a Be-
schV tretendes, weiteres Verfahren zur kurzzeitigen kontingentierten Beschäftigung eingeführt. 
§ 15a und §15d weisen zahlreiche Parallelen auf: Beide Vorschriften differenzieren etwa gemäß 
§ 15a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und § 15d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 BeschV zwischen einer Beschäfti-
gungsdauer von unter und über 90 Tagen. Weiterhin sehen sowohl § 15a Abs. 1 Satz 2 und § 15d 
Abs. 3 Satz 1 BeschV personen- sowie § 15a Abs. 1 Satz 5 und § 15d Abs. 2 Nr. 4 BeschV be-
triebsbezogene Höchstgrenzen für die Beschäftigungsdauer von Drittstaatenangehörige aufgrund 
der jeweiligen Vorschrift vor. Zudem kennt auch das Verfahren für saisonabhängige Beschäfti-
gung nach § 15a Abs. 3 Satz 2 BeschV das Konzept einer Kontingentierung, wie es in § 15d 
Abs. 1 Satz 2 BeschV vorgesehen ist. Dabei entsprechen diese Aspekte auch der Differenzierung 
zwischen einem Aufenthalt von nicht mehr und mehr als 90 Tagen in Art. 5 und Art. 6 Saisonar-
beiter-Richtlinie, der personenbezogenen Höchstgrenzen der Aufenthaltsdauer in Art. 14 Abs. 1 
und dem betriebsbezogenen Äquivalent in Art. 14 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie sowie der von 
Art. 7 Saisonarbeiter-Richtlinie ausdrücklich eingeräumten Recht der Mitgliedstaaten, eine maxi-
male Anzahl der Drittstaatenangehörigen festzulegen, die zum Zweck der Saisonarbeit in ihr Ho-
heitsgebiet einreisen dürfen. Anders als § 15a BeschV ist der Anwendungsbereich von § 15d Be-
schV jedoch nicht auf bestimmte Branchen und saisonabhängige Tätigkeiten beschränkt. 

                                     

1 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, 
ABl. L 94, 28. März 2014, S. 375. 

2 Beschäftigungsverordnung vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
7. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 353) geändert worden ist, abrufbar in einer konsolidierten Fassung unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/BJNR149910013.html. 

3 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie 
auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 2024. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/BJNR149910013.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf


 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 007/24 

Seite 5 

Nachfolgend wird unter Ziff. 2 zunächst auf die aus EU-Richtlinien folgende Pflicht der Mitglied-
staaten zur Umsetzung in nationales Recht eingegangen. Ziff. 3 befasst sich dann im Einzelnen 
mit der Frage, ob § 15d BeschV an den Vorgaben der Saisonarbeiter-Richtlinie zu messen sein 
könnte (Ziff. 3.1. und 3.2.) und geht auf etwaige inhaltliche Unterschiede zwischen Richtlinien-
recht und nationaler Vorschrift ein (Ziff. 3.3.). Ziff. 4 erläutert schließlich mögliche Rechtsfolgen, 
soweit ein Konflikt zwischen der Saisonarbeiter-Richtlinie und § 15d BeschV bestehen sollte.  

Nicht eingegangen wird im Folgenden auf das schon vor dem Beschluss des Einfügens des § 15d 
BeschV im August 2023 mit einem Aufforderungsschreiben im April 2023 unter dem 
Az. INFR(2023)2019 eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der – 
aus Sicht der Kommission – ungenügenden Umsetzung der Saisonarbeiter-Richtlinie, weil dieses, 
soweit ersichtlich, nur die inhaltlichen Schutzvorschriften der Richtlinie und deren Umsetzung 
in § 15a BeschV sowie daran anknüpfenden Vorschriften des nationalen Rechts betrifft.4 

2. Umsetzungsverpflichtung allgemein und im Fall der Saisonarbeiter-Richtlinie 

Gemäß Art. 288 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind 
Richtlinien für die Mitgliedstaaten hinsichtlich ihres Ziels verbindlich, überlassen den inner-
staatlichen Stellen jedoch die Wahl der Form und der Mittel. Umsetzung von Richtlinien bedeu-
tet im Kontext dieses gestuften Rechtssetzungsverfahrens die vollständige Erreichung des Richtli-
nienziels durch das nationale Recht.5 Die Pflicht zur Herstellung eines richtlinienkonformen 
Rechtszustands entsteht mit Ablauf der in der jeweiligen Richtlinie vorgesehenen Umsetzungs-
frist.6 Die Umsetzung muss dabei allgemein normativ belastbar und erkennbar sein, setzt also – 
insbesondere soweit sie die Rechte Einzelner betrifft – eine hinreichende Bestimmtheit und Klar-
heit voraus.7 Die Abgrenzung zwischen der Freiheit der Mitgliedstaaten bei Wahl der Form und 

                                     

4 Vgl. zum Gegenstand des Aufforderungsschreiben Pressemitteilung der Kommission vom 19. April 2023, Ver-
tragsverletzungsverfahren im April: wichtigste Beschlüsse (dort unter Ziff. 3); siehe auch Antwort der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 17. Mai 2023, Frage 98 in Schriftliche Fragen mit den in der Wo-
che vom 15. Mai 2023 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, BT-Drs. 20/6865, 19. Mai 2023, S. 71 f. 

5 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 14. Oktober 2020, Rs. C-681/18, KG (Missions successives dans le cadre du travail 
intérimaire), Rn. 64 ; Urteil vom 11. Juli 2002, Rs. C-62/00, Marks & Spencer, Rn. 26; siehe aus dem Schrifttum 
nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 28. 

6 Vgl. früh und auf Art. 189 Abs. 3 EWGV, der dem heutigen Art. 288 Abs. 3 AEUV entspricht, bezogen besonders 
deutlich etwa EuGH, Urteil vom 19. Januar 1982, Rs. 8/81, Becker, Rn. 18: „Nach dieser Bestimmung begründet 
die Richtlinie für die Staaten, an die sie gerichtet ist, eine Verpflichtung zur Erreichung eines bestimmten Ziels, 
die bei Ablauf der durch die Richtlinie selbst festgesetzten Frist erfüllt sein muß“; siehe etwa auch EuGH, Urteil 
vom 9. August 1994, Rs. C-396/9200, Bund Naturschutz in Bayern u.a./Freistaat Bayern, Rn. 16 ff; aus der Lite-
ratur Literatur etwa Prechal, Directives in EC Law, 2. Aufl. 2005, S. 18 f.; Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, 
Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 27 f. 

7 Ständige Rechtsprechung, vgl. nur EuGH, Urteil vom 5. September 2019, Rs. C-290/18, Kommission/Portugal 
(Ausweisung und Schutz von besonderen Schutzgebieten), Rn. 35; Urteil vom 17. Mai 2001, Rs. C-159/99, Kom-
mission/Italien, Rn. 32; Urteil vom 20. März 1997, Rs. C-96/95, Kommission/Deutschland, Rn. 35; siehe aus der 
Literatur Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 26; 
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 27 ff.; Nettesheim, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 120; 
Lenaerts/Van Nuffel/Corthaut, EU Constitutional Law, Oxford 2021, Rn. 27.019. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/DE/inf_23_1808
https://dip.bundestag.de/drucksache/schriftliche-fragen-mit-den-in-der-woche-vom-15-mai/267664
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des Mittels der Umsetzung einerseits und der hinreichenden Bestimmtheit andererseits be-
schreibt der Europäische Gerichtshof (EuGH) dabei wie folgt:  

  „Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung einer Richtlinie in innerstaatliches 
Recht zwar nach ständiger Rechtsprechung nicht notwendigerweise eine förmliche und wört-
liche Übernahme ihrer Bestimmungen in eine ausdrückliche und besondere Rechts- oder Ver-
waltungsvorschrift erfordert, sondern ihr auch ein allgemeiner rechtlicher Kontext genügen 
kann, wenn dieser tatsächlich die vollständige Anwendung der betreffenden Richtlinie hin-
reichend klar und bestimmt gewährleistet“.8 

Während die – gegebenenfalls unionsrechtskonforme9 – Auslegung des nationalen Rechts, mit 
dem eine Richtlinie umgesetzt wird, final den mitgliedstaatlichen Gerichten obliegt, kann allein 
der EuGH entscheiden, ob diese unionsrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Seine Beurteilung 
hängt dabei stark vom normativen Kontext des konkreten Falls ab.10 

Neben der gerichtlichen Kontrolle durch den EuGH überwacht auch die Kommission nach 
Art. 17 Abs. 1 Satz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) als „Hüterin der Verträge“ 
die Anwendung des Unionsrechts. Die Wahrnehmung dieser Rolle setzt nach der Rechtspre-
chung des EuGH bei der Richtlinienumsetzung voraus, dass die Mitgliedstaaten der Kommission 
mitteilen, mit welchen Vorschriften eine Richtlinienbestimmung umgesetzt worden ist.11 Viele 
Richtlinien sehen eine entsprechende Verpflichtung explizit vor. 

Art. 28 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 1 Saisonarbeiter-Richtlinie legt als Ende der Umsetzungsfrist für 
diese Richtlinie den 30. September 2016 fest. Entsprechend der oben aufgeführten EuGH-Recht-
sprechung, verpflichtet auch Art. 28 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 Saisonarbeiter-Richtlinie die Mitglied-
staaten ausdrücklich, der Kommission den Wortlaut der Vorschriften mitzuteilen, mit denen Sie 
der Richtlinie nachkommen. Zudem müssen sie gemäß Art. 28 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie 
über „den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften […] auf dem unter diese Richt-
linie fallenden Gebiet“ unterrichten. Umsetzende Vorschriften müssen zudem nach Art. 28 

                                     

8 EuGH, Urteil vom 25. Januar 2018, Rs. C-314/16, Kommission/Tschechische Republik, Rn. 35; das Urteil ver-
west auf EuGH, Urteil vom 30. Juni 2016, Rs. C-648/13, Kommission/Polen, Rn. 73; vergleichbare Formulierun-
gen finden sich etwa auch in EuGH, Urteil vom 3. März 2011, Rs. C-50/09, Kommission/Irland, Rn. 46; Urteil 
vom 5. März 2009, Rs. C-388/07, Age Concern England, Rn. 42; Urteil vom 26. Juni 2003, Rs. C-233/00, Komis-
sion/Frankreich, Rn. 80 ff. jeweils m.w.N.; früh auch schon EuGH, Urteil vom 23. Mai 1985, Rs. 29/84, Kommis-
sion/Deutschland, Rn. 23; Urteil vom 9. April 1987, Rs. 363/85, Kommission/Italien, Rn. 7. Siehe in der Litera-
tur etwa Lenaerts/Van Nuffel/Corthaut, EU Constitutional Law, Oxford 2021, Rn. 27.019; Kotzur, in: Gei-
ger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 11. 

9 Zur unionsrechtskonformen Auslegung, insbesondere im Kontext einer mangelhaften oder fehlenden Richtli-
nienumsetzung, siehe unter Ziff. 4. 

10 Prechal, Directives in EC Law, 2. Aufl. 2005, S. 75: „Indeed, the approach of the Court is casuistic and cannot be 
otherwise“. 

11 Vgl. EuGH, Urteil vom 8. Juli 2019, Rs. 543/17, Kommission/Belgien, Rn. 51; Urteil vom 27. Oktober 2011, 
Rs. C-311/10, Kommission/Polen, Rn. 30 f.; siehe auch EuGH, Urteil vom 24. März 2022, C- 125/21, Kommis-
sion/Irland, Rn. 20, 23 zur analogen Anwendung dieser Rechtsprechung für einen nochgeltenden Rahmenbe-
schlusses; aus der Literatur Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 32. 
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Abs. 1 UAbs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie in ihrem Normtext oder bei der amtlichen Veröffentli-
chung ausdrücklich auf die Richtlinie Bezug nehmen.  

§ 15a Abs. 1 Satz 1 BeschV macht bereits durch die Bezugnahme im Wortlaut deutlich, dass die 
Vorschrift die Saisonarbeiter-Richtlinie umsetzt.12 Die amtliche Veröffentlichung der Verordnung 
zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung13, mit deren Art. 2 Nr. 9 der § 15d BeschV 
eingefügt wird, verweist lediglich darauf, dass mit ihr die Bestimmungen der Richtli-
nie (EU) 2021/1883 (Hochqualifizierten-Richtlinie)14 umgesetzt würden. Nach der Begründung 
der Verordnung dienen aber sowohl die geringfügige Änderungen an § 15a BeschV durch Art. 2 
Nr. 8 als auch die Einführung eines § 36 Abs. 4 BeschV durch Art. 2 Nr. 11 der Umsetzung der 
Saisonarbeiter-Richtlinie.15 Das Absehen von einem Hinweis auf die Saisonarbeiter-Richtlinie 
wird in der Verordnungsbegründung nicht erklärt, wobei auch der geänderte Wortlaut des § 15a 
BeschV weiterhin Bezug auf die Richtlinie nimmt. 

                                     

12 Auf dem von der Kommission betrieben Unionsrechts-Portal EUR-Lex, abrufbar unter: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=CELEX%3A32014L0036, werden als nationale Umsetzungsmaßnahmen 
Deutschlands neben der Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 
zur Arbeitsmigration vom 1. August 2017, (BGBl. I S. 3066) – mit deren Art. 2 Nr. 5 der § 15a BeschV eingefügt 
wird – auch das Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeits-
migration vom 12. Mai 2017 (BGBl. I S. 1106) und die Sechzehnte Verordnung zur Änderung der Aufenthalts-
verordnung vom 14. Juli 2017 (BGBl. I S. 2650). Für Letztere ist nicht abschließend ersichtlich, weshalb sie als 
Umsetzung der Saisonarbeiter-Richtlinie angesehen wird, weil weder Wortlaut noch amtliche Veröffentlichung 
Bezug auf die Richtlinie nehmen. Anpassungen der Aufenthaltsverordnung im Zuge der Einführung des § 15a 
BeschV nahm Art. 1 der Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 
zur Arbeitsmigration vom 1. August 2017 vor. Die amtliche Veröffentlichung des Gesetzes zur Umsetzung auf-
enthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration vom 12. Mai 2017 nimmt hinge-
gen Bezug darauf, dass es sich um eine Umsetzung der Saisonarbeiter-Richtlinie handele. Die oben genannte 
EUR-Lex-Website weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nur um von den Mitgliedsstaaten mitgeteilte Um-
setzungsmaßnahmen handle und dass diese keine weitere Prüfung der Umsetzung durch die Kommission vor-
weggriffen. 

13 Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung vom 31. August 2023, BGBl. I Nr. 233 vom 31. 
August 2023. 

14 Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2021 über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates, ABl. L 382, 28. Oktober 2021, S. 1; 
Art. 31 Abs. 1 UAbs. 2 Hochqualifizierten-Richtlinie enthält eine zu Art. 28 Abs. 1 UAbs. 2 Saisonarbeiter-
Richtlinie vergleichbare Pflicht, im Normtext oder der amtlichen Veröffentlichung auf die Vorschrift Bezug zu 
nehmen. 

15 Vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat, Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, BR-Drs. 284/23, 21. Juni 2023, 
S. 55 f., 59. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=CELEX:32014L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=CELEX:32014L0036
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1106.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1106.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2650.pdf
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/233/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/233/VO
http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj
https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-weiterentwicklung-der-fachkr%C3%A4fteeinwanderung/301120
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3. Sperrwirkung der Umsetzungspflicht  

Die Verbindlichkeit einer Richtlinie besteht fort, bis sie aufgehoben oder geändert wird.16 Der 
Mitgliedstaat darf sein nationales Recht entsprechend nicht mehr nachträglich im Widerspruch 
zur Richtlinie ändern, teilweise wird insoweit von einer „Sperrwirkung“ der Umsetzungspflicht 
gesprochen.17 

Für die Frage, ob die Saisonarbeiter-Richtlinie mit Blick auf § 15d BeschV Sperrwirkung entfaltet 
– mit der Folge, dass die Bestimmung im Einklang mit dem Richtlinienrecht stehen müsste – 
kommt es zunächst darauf an, ob § 15d BeschV Regelungen trifft, die in den Anwendungsbereich 
der Saisonarbeiter-Richtlinie fallen (Ziff. 3.1.). Auch wenn dies ganz oder teilweise der Fall sein 
sollte, scheint es denkbar, dass § 15d BeschV dennoch nicht an den Vorgaben der Richtlinie zu 
messen sein könnte, sofern es sich bei der Vorschrift um die Umsetzung einer anderen Richtlinie 
handeln würde (Ziff. 3.2.1.), weil das eigenständige Verfahren in § 15d BeschV formell nicht an 
der Saisonabhängigkeit einer Tätigkeit anknüpft (Ziff. 3.2.2.) oder wenn ein gegenüber der Sai-
sonarbeiter-Richtlinie weiterer Anwendungsbereich dies aus unionsrechtlicher Perspektive aus-
schließen würde (Ziff. 3.2.3.). 

3.1. Anwendungsbereich der Saisonarbeiter-Richtlinie im Kontext des nationalen Rechts 

Der persönliche Anwendungsbereich der Saisonarbeiter-Richtlinie ist nach ihrem Art. 2 Abs. 1 
UAbs. 1 auf Drittstaatenangehörige im Sinne des Art. 3 Buchst. a Saisonarbeiter-Richtlinie be-
schränkt. Art. 2 Abs. 1 UAbs. 1, Abs. 3 Saisonarbeiter-Richtlinie nimmt gewisse Drittstaatenange-
hörige vom Anwendungsbereich aus, für die – zusammenfassend gesprochen – bereits anderwei-
tige Regelungen gelten. 

                                     

16 Vgl. insb. EuGH, Urteil vom 19. März 1991, Kommission/Niederlande, 2. Leitsatz (nur abgekürzt veröffentlicht): 
„Die Mitgliedstaaten müssen allen Verpflichtungen, die ihnen aufgrund einer geltenden Richtlinie obliegen, 
nachkommen. Dies gilt auch dann, wenn die Verabschiedung eines Vorschlags für eine neue Richtlinie auf dem 
betreffenden Gebiet geplant ist […]. Jedenfalls steht die Verbindlichkeit einer Richtlinie außer Frage, solange sie 
nicht aufgehoben oder geändert worden ist“; siehe auch GA Mischo, Schlussanträge vom 15. September 1998 zu 
EuGH, Rs. C-340/96, Kommission/Vereinigtes Königreich, Rn. 65; aus der Literatur etwa Prechal, Directives in 
EC Law, 2. Aufl. 2005, S. 37. 

17 Einhellige Ansicht in der Literatur, vgl. Brievert, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Kommentar, 4. Aufl. 
2019, Art. 288 AEUV, Rn. 27; Vedder, in: ders./ Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, 2. Aufl. 
2018, Art. 288 AEUV, Rn. 32 f.; Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 288 
AEUV, Rn. 13; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, 
Art. 288 AEUV, Rn. 130. Schroeder, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 288 AEUV, Rn. 64, verweist in-
soweit etwa auf die Rechtsprechungslinie des Gerichtshof zu Richtlinie 69/169/EWG des Rates vom 28. Mai 
1969 zur Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Befreiung von den Umsatzsteuern 
und Sonderverbrauchsteuern bei der Einfuhr im grenzüberschreitenden Reiseverkehr, ABl. L 133, 4. Juni 1969, 
S. 6 (letzte konsolidierte Fassung vom 29. Dezember 2005), wonach den Mitgliedstaaten im Regelungsfeld der 
Richtlinie nur die „in der Richtlinie und in den sie ändernden Richtlinien selbst eingeräumte begrenzte Zustän-
digkeit“ verbleiben, siehe etwa EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2006, Rs. C-140/05, Valeško, Rn. 37; Urteil vom 
12. Juni 1990, Rs. C-158/88, Kommission/Irland, Rn.7; Urteil vom 6. Dezember 1990, Rs. C-208/88, Kommis-
sion/Dänemark, Rn. 7. 

http://data.europa.eu/eli/dir/1969/169/2005-12-29
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In sachlicher Hinsicht bringt bereits Art. 2 Abs. 1 UAbs. 1 Saisonarbeiter-Richtlinie zum Aus-
druck, dass die Vorschriften der Richtlinie nur für Drittstaatsangehörige Anwendung finden sol-
len, die „zum Zwecke der Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer gemäß dieser Richtlinie“ in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einreisen und sich dort aufhalten. Der sachliche Anwendungs-
bereich hängt damit von der Legaldefinition des Saisonarbeitnehmers nach Art. 3 Buchst. b Sai-
sonarbeiter-Richtlinie ab, der wiederum an die Ausübung einer saisonabhängigen Tätigkeit an-
knüpft. Eine solche ist nach der Begriffsbestimmung in Art. 3 Buchst. c Saisonarbeiter-Richtlinie: 

  „[…] eine Tätigkeit, die aufgrund eines immer wiederkehrenden saisonbedingten Ereignisses 
oder einer immer wiederkehrenden Abfolge saisonbedingter Ereignisse an eine Jahreszeit ge-
bunden ist, während der der Bedarf an Arbeitskräften den für gewöhnlich durchgeführte Tä-
tigkeiten erforderlichen Bedarf in erheblichem Maße übersteigt“. 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Saisonarbeiter-Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bei Umsetzung 
der Richtlinie Beschäftigungssektoren auflisten, die saisonabhängige Tätigkeiten umfassen.18 Im 
Sachstand unter dem Az. WD 6 - 3000 - 073/23 und in der Literatur wird die Pflicht der Mitglied-
staaten, saisonale Tätigkeiten aufzulisten, als Begrenzung der Definition des Saisonarbeitnehmers 
auf Tätigkeiten in den einbezogenen Beschäftigungssektoren verstanden.19 Für dieses Verständnis 
scheint zum einen die systematische Verortung in Art. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie mit der amtli-
chen Überschrift „Anwendungsbereich“, aber auch die Genese der Vorschrift zu sprechen: Wäh-
rend der Vorschlag der Kommission noch keinerlei derartige Listung von Sektoren kannte,20 war 
im Rat zunächst sogar eine Anpassung der Begriffsbestimmung für Saisonarbeitnehmer dahinge-
hend erwogen worden, dass diese ausdrücklich von im nationalen Recht bestimmten saisonab-
hängigen Tätigkeiten abhinge.21 Die federführenden Ausschüsse des Europäischen Parlament 
hatte im Vorfeld der informellen Triloge vorgeschlagen, die Richtlinie im Ausgangspunkt auf Tä-

                                     

18 Vgl. auch Erwägungsgrund (ErwG) 13 der Saisonarbeiter-Richtlinie, der neben der fast wortgleichen Aufforde-
rung an die Mitgliedstaaten in Satz 2 präzisiert: „Saisonabhängige Tätigkeiten gibt es in der Regel in Sektoren 
wie Landwirtschaft und Gartenbau, insbesondere während der Pflanz- oder Erntezeit, oder im Tourismus, insbe-
sondere während der Urlaubszeit“. 

19 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richt-
linie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 
2024, S. 10; Sachadae, in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Gesamtes Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2022, EU-Richtlinien 
und Rahmenvereinbarungen, C.III. Saisonarbeiterrichtlinie 2014/36/EU, Rn. 128. 

20 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Beschäftigung, 
KOM(2010) 378 endg.; allein ErwG 10 des Vorschlags enthält eine mit Satz 2 des ErwG 13 (Fn. 18) vergleichbare 
Aufzählung von Regelbeispielen. 

21 Wohl erstmals in Art. 3 Buchst. b des Vorschlags der Ratspräsidentschaft für einen Kompromisstext in Proposal 
for a Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of seasonal employment, 10. Februar 2011, Rats-Dok. 6026/11, S. 4: „‘sea-
sonal worker’ means a third-country national who retains his/her principal place of residence in a third country 
but resides temporarily for the purposes of employment in the territory of a Member State […] to carry out an 
activity dependent on the passing of the seasons, specified under national law, under one or more fixed-term 
work contracts concluded directly between the third-country national and the employer established in that 
Member State“, wobei Hervorhebungen dem Original entsprechen und Änderungen durch den Rat anzeigen. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2010:0379:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6026-2011-INIT/en/pdf
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tigkeiten im Landwirtschafts-, Gartenbau- und Tourismussektor zur beschränken, es den Mit-
gliedstaaten allerdings freizustellen, sie auf weitere, vergleichbar saisonabhängige Sektoren aus-
zuweiten.22 Die schlussendliche Formulierung in Art. 2 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie ist das 
Ergebnis der Verständigung zwischen diesen drei Positionen.23 Damit dürfte viel dafür sprechen, 
dass die Mitgliedstaaten den Anwendungsbereich der Richtlinie durch Festlegung entsprechen-
der Sektoren in ihrem nationalen Recht zu definieren. Abschließend könnte diese Auslegung des 
Unionsrechts aber nur der EuGH vornehmen. Dieser hat, soweit ersichtlich, jedoch noch nicht 
unmittelbar zu den Vorschriften der Saisonarbeiter-Richtlinie entschieden.24 

§ 15a Abs. 1 Satz 1 BeschV listet als einschlägige Beschäftigungssektoren eine saisonabhängige 
Beschäftigung „in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau, im Hotel- und Gaststättenge-
werbe, in der Obst- und Gemüseverarbeitung sowie in Sägewerken“.25 Unter Verweis auf die Be-
gründung der Verordnung, die explizit von einer Anwendbarkeit des § 15d BeschV für den Land-
wirtschaftssektor sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe ausgeht,26 gelangt der Sachstand zu 
der Einschätzung, dass es Überscheidungen der Anwendungsbereiche von § 15a BeschV und § 
15d BeschV kommen könne.27 Im Folgenden wird entsprechend davon ausgegangen, dass § 15d 

                                     

22 Vgl. Amendment 30 in der Opinion of the Committee on Employment and Social Affairs for the Committee on 
Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the proposal for a directive of the European Parliament and of the 
Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal em-
ployment, PE464.974, 1. Dezember 2011, S. 16 f. 

23 Vgl. Amendment 10 und 40 im Vier-Spalten-Annex zu Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal 
employment [First reading]− Analysis of the draft final compromise text with a view to agreement, 4. Oktober 
2013, Rats-Dok. 14150/13, S. 52. 

24 Das einzige die Saisonarbeiter-Richtlinie betreffende Verfahren in Rs. C-676/18 war eine Klage der Kommission 
im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Belgien wegen fehlender Mitteilung von Umsetzungsmaß-
nahmen (siehe zur Mitteilungspflicht schon Ziff. 2). Weil Belgien der Verpflichtung aber nach Klageerhebung 
nachgekommen war, nahm die Kommission ihre Klage zurück und die Rechtssache wurde mit Beschluss des 
Präsidenten des Gerichtshofs vom 3. Dezember 2019, Rs. C-676/18, Kommission/Belgien gestrichen. Weder im 
Vertragsverletzungsverfahren INFR(2023)2019 gegen Deutschland, noch in den parallelen Verfahren gegen neun 
andere Mitgliedstaaten unter den Az. INFR(2023)2016 bis INFR(2023)2024 hat die Kommission eine begründete 
Stellungnahme abgegeben und entsprechend auch keine Klage zum EuGH gemäß Art. 258 Abs. 2 AEUV erho-
ben, vgl. Register der Kommission für Vertragsverletzungsverfahren, abrufbar unter: www.ec.europa.eu/at-
work/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions.  

25 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richt-
linie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 
2024, S. 8. 

26 Vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat, Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, BR-Drs. 284/23, 21. Juni 2023, 
S. 56: „Die Regelung soll Arbeitgebern insbesondere die Möglichkeit eröffnen, Engpässe in Spitzenzeiten wie 
z.B. im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Landwirtschaft durch die Beschäftigung von ausländischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzufangen. Die Regelung ist dabei im Gegensatz zu § 15a nicht auf 
Beschäftigungssektoren beschränkt, die nur saisonabhängige Tätigkeiten umfassen“. 

27 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richt-
linie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 
2024, S. 9. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-AD-464974_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14150-2013-INIT/en/pdf
http://www.ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions
http://www.ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions
https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-weiterentwicklung-der-fachkr%C3%A4fteeinwanderung/301120
https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
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BeschV so zu verstehen ist, dass er grundsätzlich auch Regelungen für Tätigkeit in den in 
§ 15a BeschV genannten Sektoren trifft. 

Unter der Voraussetzung, dass § 15d BeschV auch Arbeitsverhältnisse beträfe, die als saisonab-
hängige Tätigkeit im Sinne von Art. 3 Buchst. c Saisonarbeiter-Richtlinie zu sehen sind und die 
zudem den durch das nationale Recht in § 15a Abs. 1 Satz 1 BeschV nach Art. 2 Abs. 2 Saisonar-
beiter-Richtlinie bestimmten Sektoren unterfielen, wären diese Tätigkeiten vom sachlichen An-
wendungsbereich der Saisonarbeiter-Richtlinie umfasst. 

3.2. Möglicher Ausschluss der Maßgeblichkeit der Saisonarbeiter-Richtlinie 

Nachfolgend werden Aspekte erläutert, die ggf. − auch, wenn § 15d BeschV entsprechend dem 
vorstehenden Ergebnis − teils in den Regelungsrahmen der Saisonarbeiter-Richtlinie fällt, gleich-
wohl dagegen sprechen könnten, dass die aus der Saisonarbeiter-Richtlinie folgende Umset-
zungspflicht Sperrwirkung für § 15d BeschV entfaltet. 

3.2.1. Keine Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie durch § 15d BeschV 

Wie schon in Ziff. 2 erwähnt, verweist die amtliche Veröffentlichung der Änderungsverordnung, 
mit der § 15d BeschV eingefügt wurde, darauf, dieser diene der Umsetzung der Hochqualifizier-
ten-Richtlinie.28 

Soweit aus der Begründung der Verordnung ersichtlich, dienen aber vor allem die Änderungen 
der BeschV in Art. 1 der Umsetzung dieser Richtlinie, während in den Begründungen des Art. 2 
mit der amtlichen Überschrift „Weitere Änderung der Beschäftigungsverordnung“ kein Bezug auf 
die Hochqualifizierten-Richtlinie genommen wird.29 Abgesehen vom gemäß Art. 3 Abs. 1 Hoch-
qualifizierten-Richtlinie auf die Zulassung zum Zweck der Ausübung einer hoch qualifizierten 
Beschäftigung beschränkten Anwendungsbereich, sehen die Zulassungskriterien in Art. 5 Hoch-
qualifizierten-Richtlinie keine mit § 15d Abs. 3 Satz 1 BeschV vergleichbare Begrenzung der Be-
schäftigungsdauer und mithin keine vergleichbare Kurzzeitigkeit des gegenständlichen Arbeits-
verhältnisse vor. § 15d BeschV stellt demnach soweit ersichtlich keine Umsetzung der Hochqua-
lifizierten-Richtlinie dar.30 

                                     

28 Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung vom 31. August 2023, BGBl. I Nr. 233 vom 31. 
August 2023, Anmerkung (*) unten auf S. 1. 

29 Vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat, Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, BR-Drs. 284/23, 21. Juni 2023, 
S. 51 - 60. 

30 Es scheint außerdem jedenfalls ausgeschlossen, dass mit der Hochqualifizierten-Richtlinie eine Änderung der 
Saisonarbeiter-Richtlinie erfolgt; zwar gilt auch für das Unionsrecht der lex posterior-Grundsatz – vgl. etwa 
EuG, Urteil vom 26. Oktober 1993, verb. Rs. T-6/92 und T-52/92, Reinarz/Kommission, Rn. 68 – doch Art. 29 f. 
Hochqualifizierten-Richtlinie regeln ausdrücklich, welche Rechtsakte die Richtlinie ändern und aufheben soll, 
ohne das die Saisonarbeiter-Richtlinie hierbei genannt werden würde.  

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/233/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/233/VO
https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-weiterentwicklung-der-fachkr%C3%A4fteeinwanderung/301120
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3.2.2. Fehlende Anknüpfung an Saisonabhängigkeit in eigenständiger Verfahrensnorm 

Trotz der eingangs unter Ziff. 1 aufgegriffenen, zahlreichen Parallelen zwischen den Verfahren in 
§ 15a, 15d BeschV, stellt die fehlende Anknüpfung des § 15d BeschV an die Saisonabhängigkeit 
den zentralen Unterschied gegenüber dem insoweit enger gefassten § 15a BeschV dar. In einer 
Antwort auf eine kleine Anfrage hat die Bundesregierung insoweit hervorgehoben, die Verfahren 
nach § 15a und § 15d BeschV seien „strukturverschieden“, sodass § 15d „andere Vorgaben“ zu-
grunde lägen.31 § 15d BeschV diene „der kurzzeitigen Beschäftigung in allen Branchen, für alle 
Qualifikationsniveaus und unabhängig von saisonalen Einflüssen“.32 

Im Ausgangspunkt33 sieht § 15d BeschV kurzzeitige Beschäftigungsmöglichkeiten für Drittstaa-
tenangehörige in allen Branchen vor. Wie im Sachstand unter dem Az. WD 6 - 3000 - 073/23 her-
ausgearbeitet34 und bereits unter Ziff. 3.1. aufgegriffen, können die Anwendungsbereiche beider 
Vorschriften grundsätzlich auch saisonabhängige Tätigkeiten im Sinne der Saisonarbeiter-Richtli-
nie erfassen, weil sich die Reichweite von § 15a und § 15d BeschV insoweit überschneiden. 
Denkbar wäre demnach grundsätzlich wohl, dass über § 15d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BeschV eine Ar-
beitserlaubnis für eine Beschäftigung im – in § 15a BeschV gelisteten – Landwirtschaftssektor er-
teilt würde, weil dort ein Engpass zu einer saisonbedingten Spitzenzeit abgefangen werden soll.35 

Eine Bindung an die Bestimmungen der Saisonarbeiter-Richtlinie bei diesem Hineinreichen in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie wird aber weder dadurch per se ausgeschlossen, dass 
§ 15d BeschV formell nicht an die Saisonabhängigkeit einer fraglichen Tätigkeit anknüpft noch 
dadurch, dass das Verfahren § 15d BeschV neben jenes aus § 15a BeschV tritt. Wie bereits unter 
Ziff. 2 dargestellt, sind Richtlinien schon dem Wortlaut des Art. 288 Abs. 3 AEUV hinsichtlich 
ihres Zieles verbindlich, während die Wahl der Form und des Mittels bei der Umsetzung den 
Mitgliedstaaten überlassen ist. Aus Art. 288 Abs. 3 AEUV und der Pflicht zur loyalen Zusammen-
arbeit nach Art. 4 Abs. 3 EUV folgt, dass jeder Träger öffentlicher Gewalt in den Mitgliedstaaten 

                                     

31 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke. Geplante kontingentierte kurzzeitige 
Beschäftigung, BT-Drs. 20/8030, 14. August 2023, S. 4 f. 

32 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke. Geplante kontingentierte kurzzeitige 
Beschäftigung, BT-Drs. 20/8030, 14. August 2023, S. 2. 

33 Eine Beschränkung auf einzelne Sektoren kann aber vor allem im Wege des § 15d Abs. 1 Satz 3 BeschV erfolgen, 
insoweit dieser für die Festlegung von Kontingenten vorsieht, dass diese „sich insbesondere auf bestimmte 
Wirtschaftszweige oder Berufsgruppen beziehen oder diese ausschließen“ können. 

34 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richt-
linie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 
2024, S. 11: „§ 15d BeschV ist somit gegenüber dem § 15a BeschV weiter gefasst. Der Anwendungsbereich des 
§ 15d BeschV geht damit auch über den der Richtlinie hinaus“. 

35 Vgl. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat, Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, BR-Drs. 284/23, 21. Juni 2023, 
S. 56, der wie gesagt die Landwirtschaft ausdrücklich als Beispiel für eine Branche, in der Engpässe in Spitzen-
zeiten entstehen können, nennt. 

https://dip.bundestag.de/drucksache/auf-die-kleine-anfrage-drucksache-20-7767-geplante-kontingentierte-kurzzeitige-besch%C3%A4ftigung/269176
https://dip.bundestag.de/drucksache/auf-die-kleine-anfrage-drucksache-20-7767-geplante-kontingentierte-kurzzeitige-besch%C3%A4ftigung/269176
https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-weiterentwicklung-der-fachkr%C3%A4fteeinwanderung/301120
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alle zur Erfüllung zur Erreichung eins in einer Richtlinie vorgesehen, verpflichtenden Ziels geeig-
neten Maßnahmen treffen muss.36 Dabei dürfen die Mitgliedstaaten im Sinne des sogenannten 
Effektivitätsgrundsatzes insbesondere auch „die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren“.37 

Soweit der Anwendungsbereich der Saisonarbeiter-Richtlinie eröffnet ist, müssen deren Zielvor-
gaben unabhängig von der nationalen Ausgestaltung der Verfahren effektiv durchgesetzt werden. 
Insoweit bestimmt Art. 4 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie, dass diese die Mitgliedstaaten nicht 
daran hindere, „günstigere Bestimmungen für Drittstaatsangehörige, auf die die Artikel 18, 19, 
20, 23 und 25 Anwendung finden, anzunehmen oder beizubehalten“.38 Auch wenn dies abschlie-
ßend allein der EuGH entscheiden kann, ist eine sonstige Abweichungsmöglichkeit grundsätzlich 
nicht ersichtlich. 

Nichts anderes ergibt sich hinsichtlich des Umstands, dass § 15d BeschV − anders als § 15a 
Abs. 1 BeschV − keine „Absprache der Bundesagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des 
Herkunftslandes über das Verfahren und die Auswahl zum Zweck der Saisonbeschäftigung“ vo-
raussetzt.39 Nach Art. 21 Saisonarbeiter-Richtlinie kann ein Mitgliedstaat vorsehen, dass die Ver-
mittlung von Saisonarbeitern nur durch die öffentliche Arbeitsverwaltung erfolgen darf. Die Vor-
schrift geht auf Anpassungsvorschläge des Parlaments sowie des Rats in den Trilogen zurück40 
und dürfte wegen der Verwendung des Worts „können“41 lediglich als fakultative Möglichkeit 

                                     

36 Vgl. neben den Nachweisen in Ziff. 2 etwa auch EuGH, Urteil vom 17. März 2021, Rs. C-64/20, An tAire Talm-
haíochta Bia agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne, Rn. 31; Urteil vom 19. September 2019, Rs. C-467/18, Ra-
yonna prokuratura Lom, Rn. 59; Urteil vom 8. Mai 2019, Rs. C-486/18, Praxair MRC, Rn. 36; Urteil vom 4. Okto-
ber 2018, Rs. C-384/17, Link Logistik N&N, Rn. 5; siehe aus der Literatur nur Schroeder, in: Streinz, EUV/AEUV, 
3. Aufl. 2018, Art. 288 AEUV, Rn. 61; Biervert, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Kommentar, 4. Aufl. 2019, 
Art. 288 AEUV, Rn. 25. 

37 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2021, Rs. C-726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario, Rn. 47; wortgleich etwa EuGH, Urteil vom 7. März 2018, Rs. C-494/16, Santoro, Rn. 30; Urteil vom 
26. November 2014, verb. Rs. C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 und C-418/13, Mascolo u.a., Rn. 78. Vgl. zu 
Verleihung subjektiver Rechte durch Richtlinien nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, 
Art. 288 AEUV, Rn. 43 ff. 

38 Vgl. dazu auch die Begründung des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer 
saisonalen Beschäftigung, KOM(2010) 378 endg., S. 9. 

39 Derzeit laut der Website des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Beschäftigung und Min-
destlohn, Stand: 15. Januar 2024, Vermittlungsabsprachen mit Georgien und der Republik Moldau, weitere Ab-
kommen seien nicht geplant; vgl. auch Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Regelungen für 
Saisonarbeitnehmer und nationale Maßnahmen im Bereich landwirtschaftlicher Rohstoffe und Lebensmittel 
aufgrund der COVID-19-Pandemie, WD 6 - 3000 - 038/20 vom 6. Mai 2020, S. 4 zum damaligen Stand. 

40 Vgl. Amendments 73 und 91 im Vier-Spalten-Annex zu Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of seasonal 
employment [First reading] - Analysis of the draft final compromise text with a view to agreement, 4. Oktober 
2013, Rats-Dok. 14150/13, S. 84 f., 117. 

41 Vgl. auch die sonstigen Sprachfassungen der Richtlinie, die etwa von „may“, „peuvent“, „possono“ oder „kun-
nen“ sprechen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2010:0379:FIN
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/agrarsozialpolitik/saisonarbeitskraefte-landwirtschaft.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/705806/70e6f05c0de2133c25dc3f319c6727da/WD-6-038-20-pdf-data.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14150-2013-INIT/en/pdf
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der Mitgliedstaaten, eine entsprechende Einschränkung vorzusehen, zu verstehen sein. Auch die 
Begründung der Änderungsverordnung, mit der § 15a in die BeschV eingefügt wurde, spricht da-
von, die Vorschrift mache „von der Option in Artikel 21“ Gebrauch.42 Der Anwendungsbereich 
der Saisonarbeiter-Richtlinie erstreckt sich damit auch auf sonstig vermittelte Beschäftigungen 
als Saisonarbeitnehmer. 

Ob die Koexistenz verschiedener Verfahren an sich mit der Saisonarbeiter-Richtlinie vereinbar 
ist, hängt also davon ab, ob sie deren effektive Durchsetzung praktisch unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren. Der fehlende Bezug des § 15d BeschV zur Saisonabhängigkeit einer Tätig-
keit, dürfte dabei nicht ausschließen, dass insoweit das dortige Verfahren für die Einreise, den 
Aufenthalt und die Rechte von Saisonarbeitnehmern im Sinne der Saisonarbeiter-Richtlinie zur 
Anwendung kommt, deren Bestimmungen eingehalten werden müssen. Ob das nationale Recht 
den Effektivitätsgrundsatz hinsichtlich der Saisonarbeiter-Richtlinie entsprechend wahrt, kann 
abschließend allein der EuGH klären. 

3.2.3. Weiter gefasster Anwendungsbereich und überschießende Richtlinienumsetzung 

Der Auftraggeber fragt ferner, ob eine umsetzende Vorschrift des nationalen Rechts stets den glei-
chen Anwendungsbereich wie die Richtlinie haben muss und ob eine nationale Norm mit einem 
weiteren Anwendungsbereich – wie § 15d BeschV im Verhältnis zur Saisonarbeiter-Richtlinie – 
in Gänze nicht am Richtlinienrecht zu messen ist. 

Das Unionsrecht schließt es nicht aus, dass ein durch eine Richtlinie für deren Anwendungsbe-
reich vorgeschriebener Rechtszustand im nationalen Recht auf von der Richtlinie nicht erfasste 
Sachverhalte erstreckt wird.43 Eine solche sogenannte überschießende Richtlinienumsetzung 
wird in der Literatur von der inhaltlichen Übererfüllung abgegrenzt. Während Ersteres eine Er-
weiterung des Anwendungsbereichs einer Richtlinie im nationalen Recht ist, meint inhaltliche 
Übererfüllung eine über die Zielvorgabe der Richtlinie hinausgehende nationale Regelung, die 
weiterhin den Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft.44 Obwohl eine überschießende Richtli-
nienumsetzung grundsätzlich nicht den Anwendungsbereich des Unionsrechts betrifft, sieht der 
EuGH Vorlagefragen zur Auslegung der unionsrechtlichen Vorgaben auch im überschießenden 

                                     

42 Verordnung des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Verord-
nung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration, BR-
Drs. 359/17, 4. Mai 2017, S. 41. 

43 Für den EuGH stellt sich diese Frage typischerweise bereits hinsichtlich der Zulässigkeit von Vorlagefragen im 
Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV, vgl. etwa EuGH, Urteil vom 18. September 2019, verb. 
Rs. C-662/18 und C-672/18, Ministre de l'Action und des Comptes publics (Auf den Austausch von Anteilen 
entfallende Wertsteigerung), Rn. 28; Urteil vom 7. November 2018, Rs. C-257/17, C und A, Rn. 31; Urteil vom 
17. Juli 1997, C-28/95, Leur-Bloem/Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, Rn. 27; bezüg-
lich der überschießenden Erstreckung einer Verordnung durch nationales Recht zuletzt auch EuGH, Urteil vom 
16. November 2023, Rs. C-427/22, BG (Octroi de prêts sans autorisation), Rn. 40 f.; siehe auch Nettesheim, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 131; Haber-
sack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021, § 14, Rn. 18. 

44 Mit diesen Begrifflichkeiten abgrenzend vor allem Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, Europäische Methoden-
lehre, 4. Aufl. 2021, § 14, Rn. 11; vgl. auch Kuhn, Überschießende Umsetzung bei mindest- und vollharmonisie-
renden Richtlinien: Einheitliche oder gespaltene Anwendung?, EuR 2015, 216 (216 ff.). 

https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-umsetzung-aufenthaltsrechtlicher-richtlinien-der-europ%C3%A4ischen-union-zur-arbeitsmigration/81352
https://dip.bundestag.de/vorgang/verordnung-zur-umsetzung-aufenthaltsrechtlicher-richtlinien-der-europ%C3%A4ischen-union-zur-arbeitsmigration/81352
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Bereich unter Verweis auf das Interesse der Union an einer einheitlichen Auslegung als grund-
sätzlich zulässig an, sodass die Rechtsprechung des Gerichtshofs insoweit maßgeblich bleibt.45 

Die vorliegende Konstellation weist insoweit aber – wie unter Ziff. 3.1. dargestellt – die Beson-
derheit auf, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Saisonarbeiter-Richtlinie den Mitgliedstaaten ausdrücklich 
erlaubt, den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie bei der Umsetzung durch Auflistung 
entsprechender Beschäftigungssektoren einzugrenzen. Selbst wenn Bestimmungen der Saisonar-
beiter-Richtlinie im nationalen Recht über eine in Art. 2 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie ja ausdrück-
lich vorgesehene Änderung der Beschäftigungssektoren hinaus – im Sinne einer überschießenden 
Umsetzung – auf Sachverhalte außerhalb ihres Anwendungsbereichs erstreckt werden könnte, 
wäre das umsetzende nationale Recht zumindest in diesem Anwendungsbereich unstrittig an der 
Vorgaben der Saisonarbeiter-Richtlinie zu messen. Innerhalb des durch die Listung definierten 
sachlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie müssen deren Vorgaben für betroffene Tätigkei-
ten, unabhängig davon, ob der Anwendungsbereich der nationalen Vorschriften enger oder wei-
ter gefasst ist, jedenfalls effektiv durchgesetzt werden. 

3.2.4. Zwischenergebnis zur Maßgeblichkeit der Saisonarbeiter-Richtlinie 

Abschließend kann die hier betrachteten Vorschriften zum Anwendungsbereich und Inhalt der 
Saisonarbeiter-Richtlinie nur der EuGH auslegen. Soweit ersichtlich ergibt sich aber aus keinem 
der hier analysierten Aspekte, dass die Vorgaben der Saisonarbeiter-Richtlinie aus unionsrechtli-
cher Perspektive nicht den relevanten Maßstab für das Verfahren in § 15d BeschV darstellen 
würde. 

Legt man zugrunde, dass § 15d BeschV teilweise in den sachlichen Anwendungsbereich der Sai-
sonarbeiter-Richtlinie fällt muss die nationale Bestimmung den Vorgaben der Richtlinie genügen 
und insbesondere − im Einklang mit Art. 288 Abs. 3 AEUV, Art. 4 Abs. 3 EUV − das Richtlinien-
ziel effektiv verwirklichen. Das Verhältnis einer solchen Vorgabe zu § 15d BeschV wird unter 
Ziff. 3.3. näher betrachtet. 

3.3. Potenziell abweichende Schutzaspekte am Beispiel der Vorgaben für Unterkunft und deren 
Nachweis 

Art. 1 Abs. 1 Saisonarbeiter-Richtlinie beschreibt deren Ziel allgemein wie folgt: 

  „Diese Richtlinie legt die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsan-
gehörigen zum Zwecke einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer und die Rechte von Sai-
sonarbeitnehmern fest.“ 

Die folgenden Artikel der Richtlinie konkretisieren dieses Ziel entsprechend in einzelnen Vorga-
ben weiter aus. 

                                     

45 Vgl. hierzu aus der Rechtsprechung die Beispiele in Fn. 43; aus der Literatur Habersack/Mayer, in: Riesenhuber, 
Europäische Methodenlehre, 4. Aufl. 2021, § 14, Rn. 55; Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kom-
mentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 64; differenzierend Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 
Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 131. 



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 007/24 

Seite 16 

Im Weiteren soll lediglich beispielhaft Art. 20 Saisonarbeiter-Richtlinie herangezogen werden, 
der Vorgaben für die Unterkunft von Saisonarbeitnehmern im Sinne der Richtlinie statuiert. 
Art. 20 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Buchst. c bzw. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c Saisonarbeiter-
Richtlinie verlangen, dass für eine Zulassung für eine Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, ein 
Nachweis darüber vorgelegt wird, dass „eine Unterkunft zur Verfügung steht, die während der 
Dauer des Aufenthalts einen angemessenen Lebensstandard entsprechend dem nationalen Recht 
und/oder den nationalen Gepflogenheiten gewährleistet“. Behörden sind nach Art. 20 Abs. 1 
Satz 2 Saisonarbeiter-Richtlinie über jeden Wechsel der Unterkunft zu unterrichten. Wird sie 
durch oder über den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, müssen gemäß Art. 20 Abs. 2 Saisonar-
beiter-Richtlinie zusätzliche Anforderungen erfüllt sein. Nach Art. 20 Abs. 2 Buchst. a Saisonar-
beiter-Richtlinie kann etwa vom Saisonarbeitnehmer nur die Zahlung einer Miete verlangt wer-
den, die „im Vergleich zu seiner Nettovergütung und im Vergleich zur Qualität der Unterkunft 
nicht übermäßig hoch“ ist.46 

Für § 15a BeschV sehen Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sowie Sätze 2 bis 4 entsprechende47 Vorschriften für 
die von der Norm umfassten Arbeitsverhältnisse vor. Ein vergleichbarer Wortlaut findet sich in 
§ 15d BeschV nicht. Allerdings setzt § 15d Abs. 2 Nr. 1 BeschV voraus, dass Arbeitgeber bei der 
kurzzeitig kontingentierten Beschäftigung im Sinne der Vorschrift an einen Tarifvertrag gebun-
den sind, „der die Entlohnung für die angestrebte Tätigkeit der Ausländerin oder des Ausländers 
regelt“. Die von der Norm erfassten Arbeitnehmer müssen zudem nach § 15d Abs. 2 Nr. 2 zu den 
geltenden tariflichen Arbeitsbedingungen beschäftigt sein. Ob tarifvertragliche Bestimmungen in 
den im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie bestimmten Sektoren insoweit auch für 
kurzzeitig kontingentierte Beschäftigungen vergleichbare Regelungen zur Unterkunft vorsehen 
oder vorsehen könnten, ist Frage des nationalen Rechts.48 In der Rechtsprechung des EuGH ist 

                                     

46 Vgl. zu Art. 20 Saisonarbeiter-Richtlinie kurz auch Sachadae, in: Boecken/Düwell/Diller/Hanau, Gesamtes Ar-
beitsrecht, 2. Aufl. 2022, EU-Richtlinien und Rahmenvereinbarungen, C.III. Saisonarbeiterrichtlinie 
2014/36/EU, Rn. 135 f. 

47 Allerdings fordert § 15a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 – im Gegensatz zu Nr. 1, die Art. 5 Abs. 1 Buchst. b Saisonarbeiter-
Richtlinie betrifft – zumindest dem Wortlaut nach keinen Nachweis, sondern nur, dass dem „Saisonbeschäfti-
gen“ überhaupt eine angemessene Unterkunft zur Verfügung steht. Wie dieser Wortlaut, gegebenenfalls auch 
mit Blick auf eine richtlinienkonforme Auslegung, zu verstehen ist, ist nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung. 

48 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie 
auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 2024, 
S. 8 f., verweist nur hinsichtlich der sozialen Sicherheit darauf, dass dieser vergleichbar wie bei Saisonbeschäf-
tigen sein dürfte; in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Fer-
schl, Gökay Akbulut, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke. Geplante kon-
tingentierte kurzzeitige Beschäftigung, BT-Drs. 20/8030, 14. August 2023, S. 4 f. heißt es zum Schutzstandard 
allgemein: „Die Schutzaspekte unterscheiden sich, sind aber bei einer Beschäftigung nach § 15d BeschV teil-
weise höher als von der Saisonarbeitnehmer-Richtlinie vorgesehen“. Günstigere Bestimmungen, als durch die 
Saisonarbeiter-Richtlinie vorgesehen, wäre zumindest im Rahmen des Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (siehe hierzu 
kurz unter Ziff. 3.2.2.) grundsätzlich möglich. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
https://dip.bundestag.de/drucksache/auf-die-kleine-anfrage-drucksache-20-7767-geplante-kontingentierte-kurzzeitige-besch%C3%A4ftigung/269176
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anerkannt, dass die Maßgaben einer Richtlinie auch durch die Durchführung der sozialen Part-
ner49 erreicht werden können, soweit eine umfängliche und verbindliche Umsetzung der Richtli-
nie sichergestellt ist.50 

Ob die Beschäftigung im Rahmen von § 15d BeschV für eine saisonabhängige Tätigkeit im Sinne 
von Art. 3 Buchst. b Saisonarbeiter-Richtlinie – soweit diese dem sachlichen Anwendungsbe-
reich der Richtlinie unterfällt – den Zielvorgaben der Richtlinie für die Einreise, den Aufenthalt 
und die Rechte von Saisonarbeitnehmern entspricht, kann vor diesem Hintergrund nur bezüglich 
der konkreten Bestimmungen des nationalen Rechts für eine bestimmte Tätigkeit beantwortet 
werden. Die insoweit maßgebliche Auslegung der Saisonarbeiter-Richtlinie kann abschließend 
allein der EuGH vornehmen. 

4. Mögliche Rechtsfolgen, soweit ein Konflikt mit der Sperrwirkung bestünde 

Konflikte zwischen dem Wortlaut einer nationalen Vorschrift und den Richtlinienvorgaben ha-
ben verschiedene unionsrechtliche Folgen. 

Wie in Ziff. 3.2.2. dargestellt, bindet die Pflicht zur effektiven Durchsetzung der Ziele einer 
Richtlinie alle Träger öffentlicher Gewalt in einem Mitgliedstaat. In ständiger Rechtsprechung 
zieht der EuGH daraus den Schluss: 

  „Folglich müssen die mit der Auslegung des nationalen Rechts betrauten nationalen Gerichte 
bei dessen Anwendung sämtliche nationalen Rechtsnormen berücksichtigen und die im nati-
onalen Recht anerkannten Auslegungsmethoden anwenden, um seine Auslegung so weit wie 
möglich am Wortlaut und Zweck der fraglichen Richtlinie auszurichten, damit das von ihr 
festgelegte Ergebnis erreicht und so Art. 288 Abs. 3 AEUV nachgekommen wird“.51 

                                     

49 Die Terminologie „Durchführung durch soziale Partner“ lehnt sich an die entsprechende Formulierung in 
Art. 153 Abs. 3 AEUV an, vgl. dazu allgemein Lenaerts/Van Nuffel/Corthaut, EU Constitutional Law, Oxford 
2021, Rn. 18.006. Soweit ersichtlich ist die Umsetzung mittels Durchführung durch die Sozialpartner aber wohl 
nicht auf Rechtsakte nach dieser Rechtsgrundlage beschränkt, vgl. so auch Krebber, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 153 AEUV, Rn. 33. Typischerweise wird diese Möglichkeit den Mitgliedstaaten 
aber auch ausdrücklich durch entsprechende Richtlinien eingeräumt, während die auf die Rechtsgrundlage in 
Art. 79 Abs. 2 Buchst. a und b AEUV gestützte Saisonarbeiter-Richtlinie in ihrem Art. 2 Abs. 2 nur darauf ver-
weist, dass bei Erstellung der Beschäftigungssektorenlistung oder deren Änderung gegebenenfalls die Sozial-
partner anzuhören sind.  

50 Früh bereits EuGH, Urteil vom 30. Januar 1985, Rs. 143/83, Kommission/Dänemark, Rn. 8; seither ständige 
Rechtsprechung, siehe etwa EuGH, Urteil vom 17. März 2022, Rs. C-232/20, Daimler, Rn. 107 ff.; Urteil vom 
11. Februar 2010, Rs. C-405/08, Ingeniørforeningen i Danmark, Rn. 34 ff.; Urteil vom 18. Dezember 2008, Rs. C-
306/07, Ruben Andersen, Rn. 25 f. 

51 EuGH, Urteil vom 7. August 2018, Rs. C-122/17, Smith, Rn. 39; vgl. ebenso nur EuGH, Urteil vom, 5. Oktober 
2023, Rs. C-496/22, Brink’s Cash Solutions, Rn. 28; Urteil vom 15. Januar 2015, Rs. C-30/14, Ryanair, Rn. 31; 
Urteil vom 5. Oktober 2004, verb. Rs. C-397/01 bis C-403/01, Pfeiffer u.a., Rn. 114 f.; grundlegend bereits EuGH, 
Urteil vom 10. April 1984, Rs. 14/83, Von Colson und Kamann/Land Nordrhein-Westfalen, Rn. 26; aus der Lite-
ratur nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 78 ff.; Lenaerts/Van Nuf-
fel/Corthaut, EU Constitutional Law, Oxford 2021, Rn. 27.029 ff. 
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Ob eine solche, sogenannte richtlinienkonforme Auslegung möglich ist, hängt von den methodi-
schen Grenzen des nationalen Rechts ab. Ob § 15d BeschV – sollte tatsächlich ein Konflikt zwi-
schen der Vorschrift und den Zielvorgaben der Saisonarbeiter-Richtlinie bestehen – etwa richtli-
nienkonform dahingehend ausgelegt werden könnte, dass sein Anwendungsbereich auf Beschäf-
tigungssektoren beschränkt wäre, die nicht dem sachlichen Anwendungsbereich der Saisonarbei-
ter-Richtlinie unterfallen, können damit nur die nationalen Gerichte abschließend entscheiden.52 

Ist die Richtlinie trotz richtlinienkonformer Auslegung des nationalen Rechts mangelhaft oder 
gar nicht umgesetzt, können sich Einzelne gegenüber den umsetzungsverpflichteten Mitgliedstaa-
ten nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs unter gewissen Voraussetzungen unmittelbar auf 
Bestimmungen einer Richtlinie berufen.53 Im horizontalen Verhältnis zwischen Bürgern ist diese 
unmittelbare Wirkung hingegen grundsätzlich ausgeschlossen.54 Ob sich Einzelne gegebenenfalls 
gegenüber öffentlichen Stellen auf Bestimmungen der Saisonarbeiter-Richtlinie – sollte deren 
Zielvorgaben nicht oder nicht länger vollständig umgesetzt sein – berufen könnten, kann nicht 
abstrakt beantwortet werden und hängt von den betroffenen Vorschriften und den konkreten Um-
ständen einer solche Konstellation ab. 

Die mangelhafte Umsetzung einer Richtlinie und die damit verbundene fehlende Durchsetzung 
des Unionsrechts kann – wie bereits unter Ziff. 2 bezüglich der Mitteilungspflicht aufgegriffen – 
Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens der Kommission nach Art. 258 AEUV55 sein, wie 
es die Kommission mit ihrem Aufforderungsschreiben im Rahmen eingangs erwähnten des Ver-
fahrens unter dem Az. INFR(2023)2019 bezüglich der Umsetzung der Saisonarbeiter-Richtlinie in 
§ 15a BeschV eingeleitet hat. Während ein Urteil – sollte die Kommission in einem solchen Ver-
fahren Klage zum EuGH erheben – grundsätzlich feststellende Wirkung hat und nur im Zuge ei-
nes zweiten Verfahrens sowie einer erneuten Klage nach Art. 260 Abs. 2 UAbs. 2 AEUV Finanz-
sanktionen verhängt werden können, erlaubt Art. 260 Abs. 3 AEUV abweichend von dieser Ab-
stufung, dass ein Mitgliedstaat bereits im ersten Verfahren zur Zahlung eines Zwangsgelds oder 
Pauschalbetrags verurteilt wird, soweit die Kommission Klage erhebt, „weil sie der Auffassung 
ist, dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur 

                                     

52 Allerdings kommt – wie unter Ziff. 3.1. erwähnt – Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, An-
wendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach 
§ 15d BeschV, WD 6 - 3000 - 073/23 vom 9. Januar 2024, S. 9 zu dem Schluss, dass es wohl Überscheidungen 
der Anwendungsbereiche von § 15a und § 15d BeschV gibt, wobei eine richtlinienkonforme Auslegung dabei 
soweit ersichtlich jedenfalls nicht ausdrücklich in Erwägung gezogen wird. 

53 Grundlegend EuGH, Urteil vom 4. Dezember 1974, Rs. 41/74, Van Duyn, Rn. 12; vgl. seitdem aber nur EuGH, 
Urteil vom 26. Februar 1986, Rs. 152/84, Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Au-
thority (Marshall I), Rn. 48 f.; Urteil vom 5. Oktober 2004, verb. Rs. C-397/01 bis C-403/01, Pfeiffer u.a., Rn. 103; 
Urteil vom 27. April 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), Rs. C-528/21, Rn. 94 f. 

54 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 14. Juli 1994, Rs. C-91/92, Faccini Dori, Rn. 20 ff.; Urteil vom 7. Januar 2004, Rs. C-
201/02, Wells, Rn. 56; siehe aus der Literatur etwa nur Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 
Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 160 ff. 

55 Bzw. unter besonderen Bedingungen auch eines anderen Mitgliedstaats nach Maßgabe des Art. 259 AEUV. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/987392/e914069e2d37e418eab7b22552baafce/WD-6-073-23-pdf.pdf
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Umsetzung einer gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen“.56 Für 
das bereits vor dem Einfügen des § 15d BeschV angestoßene Verfahren unter dem 
Az. INFR(2023)2019 gilt allerdings, dass – sollte die Kommission der Auffassung sein, § 15d Be-
schV könnte mit den Zielvorgaben der Saisonarbeiter-Richtlinie im Konflikt stehen – das Auffor-
derungsschreiben nach der Rechtsprechung des EuGH den Streitgegenstand beschränkt, sodass 
eine begründete Stellungnahme und Klage sich auf dieselbe Rüge stützen müssen.57 Gesetzesän-
derungen während des Verfahrens können nur berücksichtigt werden, wenn sie eine gerügte Re-
gelung ohne materielle Änderungen ersetzen.58 Würde das neue Verfahren in § 15d BeschV hin-
gegen gerügt werden, dürfte es sich um einen separaten Streitgegenstand handeln.  

Die mangelhafte Umsetzung kann außerdem auch einen hinreichend qualifizierten Verstoß im 
Rahmen des unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruchs darstellen.59 Der Verstoß muss dabei 
aber eine Norm des Unionsrechts betreffen, die bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen 
und kausal zu einem Schaden führen.60 Sollte ein Konflikt zwischen den Zielvorgaben der Sai-
sonarbeiter-Richtlinie und dem nationalen Recht bestehen, hinge die Frage, ob die Voraussetzun-
gen der Staatshaftung wegen einer Nicht- oder Schlechtumsetzung erfüllt sind, damit abermals 
stark von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. 

5. Zusammenfassung hinsichtlich der Fragen des Auftraggebers 

Die Vorgaben einer Richtlinie entfalten, wie unter Ziff. 3 dargestellt, eine Art Sperrwirkung für 
abweichende nationale Regelungen: Solange die Richtlinie in Kraft ist, folgt aus der in Ziff. 2 er-
läuterten Umsetzungspflicht, dass ein Mitgliedstaat im Anwendungsbereich der Richtlinie, auch 
nachdem er dieser nachgekommen ist, einen richtlinienkonformen Rechtszustand erhalten muss 

                                     

56 Die erste Entscheidung des EuGH, vgl. GA Szpnuar, Schlussanträge vom 11. April 2019 zu EuGH, Rs. 543/17, 
Kommission/Belgien, Rn. 5, zur Auslegung von Art. 260 Abs. 3 AEUV ist das bereits in Fn. 11 zitierte Urteil 
vom 8. Juli 2019, Rs. 543/17, Kommission/Belgien tatsächlich hat der Gerichtshof zuletzt die unter Ziff. 2 er-
wähnte Mitteilungspflicht immer wieder im Kontext des einstufigen Verfahrens nach Art. 260 Abs. 3 AEUV be-
handelt, vgl. etwa EuGH, Urteil vom 9. November 2023, Rs. C-353/22, Kommission/Schweden (Contrôle de l’ac-
quisition et de la détention d’armes), Rn. 50. Auch die, mit ihrer Erledigung gestrichene Rs. C-676/18 zur Sai-
sonarbeiter-Richtlinie unter Fn. 24, stellte ein Verfahren nach Art. 260 Abs. 3 AEUV dar. 

57 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 5. Juni 2023, Rs. C-204/21, Kommission/Polen (Indépendance et vie privée des 
juges), Rn. 258 f.; Urteil vom 22. September 2016, Rs. C-525/14, Kommission/Tschechische Republik, Rn. 17; 
Urteil vom 29. September 1998, Rs. C-191/95, Kommission/Deutschland, Rn. 55; aus der Literatur etwa Karpen-
stein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 258 AEUV, Rn. 39. 

58 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 4. September 2014, Rs. C-237/12, Kommission/Frankreich, Rn. 51, bezüglich der 
Zulässigkeit bei einer inhaltlich übernehmenden Regelung; Urteil vom 10. Januar 2006, Rs. C-98/03, Kommis-
sion/Deutschland, Rn. 27. 

59 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 18. Januar 2022, Rs. C-261/20, Thelen Technopark Berlin, Rn. 46 f.; Urteil vom 
5. März 1996, verb. Rs. C-46/93 und C-48/93, Brasserie du pêcheur, Rn. 20 f.; siehe aus der Literatur etwa 
Lenaerts/Van Nuffel/Corthaut, EU Constitutional Law, Oxford 2021, Rn. 27.034. 

60 Vgl. zur Voraussetzung einer Verletzung subjektiver Rechte etwa EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2022, Rs. C-
61/21, JP/Ministre de la Transition écologique u.a., Rn. 46 f.; Urteil vom 19. November 1991, verb. Rs. C-6/90 
und C-9/90, Francovich, Rn. 40, 24 ff.; siehe hierzu aus der Literatur etwa Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 340 AEUV, Rn. 54 ff.; zum Kausalzusammenhang etwa EuGH, Urteil vom 
14. März 2013, Rs. C-420/11, Leth, Rn. 45 f.; siehe in der Literatur nur Jacob/Kottmann, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 340, Rn. 164.  



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 007/24 

Seite 20 

und das nationale Recht nicht im Widerspruch zur Richtlinie ändern darf. Aus der Grundkonzep-
tion der Richtlinie nach Art. 288 Abs. 3 AEUV, wonach diese hinsichtlich ihres Ziels verbindlich 
ist, Wahl der Form und des Mittels bei der Umsetzung aber den Mitgliedstaaten überlassen sind, 
folgt, dass es keine Rolle spielt, welche Verfahren das Recht eines Mitgliedstaates in ihrem An-
wendungsbereich vorsieht und ob diese gegebenenfalls strukturell andere Anknüpfungsmoment 
als die Richtlinie kennen. Für die effektive Durchsetzung der Saisonarbeiter-Richtlinie muss be-
züglich saisonabhängiger Tätigkeit im Sinne von Art. 3 Buchst. b Saisonarbeiter-Richtlinie in den 
durch das nationale Recht gemäß Art. 2 Abs. 2 Saisonarbeiter-Richtlinie bestimmten Beschäfti-
gungssektoren – wie unter Ziff. 3.2.2. dargestellt – unabhängig vom Verfahren sichergestellt sein, 
dass die durch die Richtlinie gemachten Vorgaben für solche Tätigkeiten erfüllt sind, etwa die in 
Ziff. 3.3. exemplarisch analysierten die Bestimmungen zur Unterkunft von Saisonarbeitnehmern. 

Die Umsetzung einer Richtlinie muss sich, wie in Ziff. 3.2.3. aufgezeigt, nicht auf deren Anwen-
dungsbereich beschränken, sondern darf den vom Unionsgesetzeber vorgesehen Regelungsplan 
im nationalen Recht auch überschießend auf Sachverhalte erstrecken, die nicht vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie erfasst sind. Auch dies ändert aber nichts an der unionsrechtlichen 
Verbindlichkeit der Vorgaben einer Richtlinie für ihren Anwendungsbereich. Erreicht das mit-
gliedstaatliche Recht insoweit nicht den richtlinienkonformen Rechtszustand, kann dies die in 
Ziff. 4. dargestellten Folgen nach sich ziehen. 

Der Gerichtshof hat bis jetzt weder hinsichtlich der Vorschriften zum Anwendungsbereich noch 
bezüglich der materiellen Vorgaben über die Auslegung der Saisonarbeiter-Richtlinie entschie-
den. Ob § 15d BeschV den Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft und ob § 15a und gegebe-
nenfalls auch § 15d BeschV die effektive Durchsetzung der Zielvorgaben der Richtlinie hinrei-
chend garantieren, hängt zunächst von der final den nationalen Gerichten obliegenden Ausle-
gung dieser Vorschriften ab. Ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht kann in einem eine kon-
krete Tätigkeit betreffenden Fall abschließend allein durch den EuGH beurteilt werden. 
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